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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.10.1991 

Geschäftszahl 

91/15/0069 

Rechtssatz 

Bei der Peep Show steht nicht die Unterhaltung bzw Belustigung, sondern die sexuelle Stimulation der Zuseher 
im Vordergrund; eine Peep Show ist daher keine "Schaustellerei" iSd § 10 Abs 2 Z 18 UStG 1972. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

91/15/0070 


